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Gleichzeitig mit der Forderung der 
Gewerkschaften nach Arbeitszeitver­
kürzung kam die Forderung der Un­
ternehmer nach einer Flexibilisierung 
der Arbeitszeit. 

An Stelle starrer Arbeitszeitnormen 
sollte die Individualisierung der Ar­
beitszeit treten. Unter dem Schlag­
wort "Zeitsouveränität" können die 
Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit selb­
ständig einteilen, dem Souverän Kon­
sument will man mit geänderten La­
denöffnungszeiten entgegenkommen. 
Der Widerspruch wird dabei offen­
sichtlich. 

Das vorliegende Buch beschäftigt 
sich mit den Fragen der Verteilung 
der Arbeitszeit. Es wird ein Überblick 
über die geschichtliche Entwicklung 
der Arbeitszeit in Österreich gegeben. 
Es werden die Funktion des Rechts 
bei der Arbeitszeitgestaltung und der 
Inhalt des geltenden Arbeitsrechts 
dargestellt. Und ein großer Teil des 
Buches wurde der Auseinanderset­
zung mit den "neuen Arbeitszeiten" 
gewidmet. 

Beim historischen Überblick fällt 
auf, daß die Argumente der Unterneh­
mer gegen die gesetzliche Einführung 
des Achtstundentages den heutigen 
durchaus ähneln: 
- Die infolge einer AZV eintretenden 

Kostenerhöhungen würden die in­
ternationale Konkurrenzfähigkeit 
bedrohen . . .  

- Der Achtstundentag wird vor allem 
Kleinbetriebe zugrunde richten . . .  
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- Facharbeitermangel würde die Dek­
kung des resultierenden Mehrbe­
darfs an Arbeitskräften behindern 
(S. 23 f.). 
In den sechziger Jahren meinten die 

Arbeitgeber, daß beim Übergang auf 
eine Wochenarbeitszeit von weniger 
als 45 Stunden es kaum möglich sei, 
die Stundenproduktivität zu erhöhen. 
Die Entwicklung hat diese Meinung 
eindeutig widerlegt. 

Das 1969 beschlossene Arbeitszeit­
gesetz beinhaltet einerseits den Etap­
penplan des vorausgegangenen Gene­
ralkollektivvertrages, der die Realisie­
rung der 40-Stunden-Woche mit Be­
ginn des Jahres 1975 vorsah. 

Gleichzeitig gibt es im Gesetz Be­
stimmungen über die Verteilung der 
Arbeitszeit: Begrenzung der täglichen 
Arbeitszeit, Pausen, Ruheperioden 
Getzt Arbeitsruhegesetz) und die Re-

. gelung von Überstunden. Das Gesetz 
ermächtigt außerdem die Kollektiv­
vertragspartner zu Durchrechnungs­
bestimmungen, die eine flexiblere 
Handhabung der Arbeitszeiten in ei­
nem bestimmten Zeitrahmen ermögli­
chen. 

Die Dauer und die Lage der Arbeits­
zeit im Arbeitsverhältnis ist daher Ge­
genstand rechtlicher Regelungen. Da­
bei steht der Schutz des Arbeitneh­
mers im Vordergrund. Arbeitszeit­
recht hat auch eine ordnende Funk­
tion und begrenzt das Weisungsrecht 
des Arbeitgebers im Einzelvertrag 
hinsichtlich der Art und Weise der 
Ausführung der Arbeit durch den Ar­
beitnehmer. (S. 51) 

Der Zeitraum, für den Arbeitszeit 
festgelegt ist, bestimmt den Umfang 
der Arbeitspflicht des Arbeitnehmers 
und den Umfang der Entgeltzahlungs­
pflicht des Arbeitgebers. Die festge­
legte Arbeitszeit hat aber auch dann 
Bedeutung, wenn die Arbeit aus be­
stimmten Gründen nicht zu erbringen 
ist und den Arbeitgeber dennoch eine 
Entgeltfortzahlungspflicht trifft (z. B. 
für Feiertage, Krankheit etc.). 

Im Arbeitsrecht wird außerdem zwi­
schen Arbeitszeit im engeren Sinn, 



Arbeitsbereitschaft und Rufbereit­
schaften unterschieden. 

Bei Vorliegen von Arbeitsbereit­
schaft ("Achtsamkeit im Zustand der 
Entspannung") kann die zulässige 
Höchstarbeitszeit jenes Ausmaß weit 
überschreiten, das für Arbeitszeit im 
engeren Sinn vorgegeben ist. 

Rufbereitschaft wird nicht nur hin­
sichtlich des Entgeltrechtes, sondern 
auch hinsichtlich der Schutzfunktion 
des Arbeitsrechtes derzeit nicht als 
Arbeitszeit gewertet. Die technische 
Entwicklung bringt allerdings eine 
Zunahme von Überwachungs- und 
Kontrolltätigkeiten mit sich, und da­
mit ist eine tendenzielle Zunahme der 
Rufbereitschaften und Arbeitsbereit­
schaften zu Lasten von Arbeitszeiten 
im engeren Sinn zu erwarten. 

Die Autoren des Buches fordern in 
diesem Zusammenhang die Festle­
gung einer Höchstgrenze der zulässi­
gerweise vereinbarten Rufbereitschaft 
sowie eine gewisse Mindestvergütung. 
Das künftige Arbeitsrecht müßte das­
selbe sinngemäß für Anwesenheits­
dienste mit Erholungsmöglichkeiten 
regeln. (S. 80 f.) 

In vielen Beispielen wird dann 
nachgewiesen, daß das geltende Ar­
beitsrecht keineswegs so starr ist, wie 
immer wieder behauptet wird, son­
dern eine große Zahl an Flexibilisie­
rungsmöglichkeiten zuläßt. 

Interessant ist die Aussage der Au­
toren, daß es keinen Sinn macht, für 
oder gegen die Flexibilisierung und 
Differenzierung zu sein, da die Model­
le unterschiedlich bis gegensätzlich 
sind und eine einheitliche Wertung 
verunmöglichen. Allerdings: 

"Schon die traditionellen rechtli­
chen Flexibilisierungs- und Differen­
zierungsmöglichkeiten zeigen viel­
mehr, daß sich diese Interessenlagen 
nicht darin unterscheiden, ob flexibili­
siert oder differenziert werden soll, 
sondern darin, wie und an welchen 
Interessen orientiert diese Anpassung 
erfolgen soll." (S. 114) 

Demnach sind selbst jene flexiblen 
Arbeitszeitformen, bei denen formal 

mitbestimmt werden kann (wie Gleit­
zeit, variable Arbeitszeit), einer ver­
stärkten Fremdbestimmung durch 
"freiwillige" Anpassung an betriebli­
che Bestimmungsgrößen unterwor­
fen. (S. 132) 

Vorliegendes Buch ist ein wichtiges 
Nachschlagewerk für all jene, die mit 
konkreten Arbeitszeitregelungen zu 
tun haben. Alle einschlägigen Proble­
me werden umfassend behandelt. Der 
Zugang zu den mit Arbeitszeitgestal­
tung verbundenen Rechtsproblemen 
wird dem Leser leichtgemacht. Die 
Modelle künftiger Arbeitszeitgestal­
tung werden dargestellt und proble­
matisiert. Was fehlt ist die konkrete 
Utopie. 

Die Nachteile flexibler Arbeitszei­
ten werden stark hervorgehoben. Und 
trotz gegenteiliger Beteuerungen 
(S. 129) bleibt die Haltung defensiv. 
Der Wunsch der Autoren nach allge­
meinen, "gleich guten" Lösungen für 
alle Arbeitnehmer ist spürbar. Es ist 
ihnen zuzustimmen, daß kollektive 
Rechtsnormen bei zunehmender Dif­
ferenzierung der Arbeitszeiteinteilung 
eine zentrale Bedeutung haben, um 
das Alleinbestimmungsrecht des Ar­
beitgebers weitgehend auszuschlie­
ßen. 

Trotzdem ist Mut zu unorthodoxen 
Lösungen gefragt, der Mangel an ar­
beitnehmerorientierten Modellen ist 
zu offensichtlich. Derartige Modelle 
lassen sich allerdings nur im Einzelfall 
(in einem Betrieb mit Betriebsverein­
barung) ausprobieren. Nur hier kann 
die eigentliche Interessenwahrneh­
mung stattfinden. 

Die Tatsache, daß Arbeitnehmerin­
teressen zunehmend heterogener wer­
den, machen generelle Arbeitszeitre­
gelungen keineswegs obsolet, erfor­
dern aber auch zunehmend "flexible" 
Interessenvertretungen. Andernfalls 
besteht die Gefahr, daß Schutzfunk­
tionen nur für eine immer kleiner wer­
dende Anzahl von Arbeitnehmern 
wahrgenommen werden können. 

Ulrike Moser 
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